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45. Kundmachung: Geltungsberich des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in
Strafsachen

46. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen
über die Rechtshilfe in Strafsachen

47. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Verminderung der Staatenlosigkeit

45. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Irland am 28. November 1996 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (BGBl.
Nr. 41/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 230/1996) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat Irland nachstehende Vorbehalte erklärt
bzw. Erklärungen abgegeben:

Vorbehalte

Artikel 2

Die Regierung Irlands behält sich das Recht vor, die Rechtshilfe abzulehnen, wenn in Irland oder
einem dritten Staat ein Strafverfahren gegen jene Person, die Gegenstand des Rechtshilfeersuchens ist,
hinsichtlich jenes Verhaltens, das Anlaß für das Verfahren in bezug auf diese Person im ersuchenden
Staat gegeben hat, eingeleitet oder abgeschlossen worden ist.

Die Regierung Irlands behält sich das Recht vor, die Übermittlung jedes Materials oder jedes
Beweises in Erledigung eines Rechtshilfeersuchens der Bedingung zu unterwerfen, daß dieses Material
oder dieser Beweis ohne seine Zustimmung nicht für einen anderen Zweck als jenen, der im Ersuchen
angegeben worden ist, verwendet werden darf.

Artikel 3

Die Regierung Irlands behält sich das Recht vor, weder Zeugeneinvernahmen durchzuführen noch
die Beibringung von Akten oder anderen Schriftstücken zu erwirken, sofern sein Recht diesbezüglich
Privilegien, Nichterzwingbarkeiten oder andere Ausnahmen von der Beweispflicht anerkennt.

Artikel 11 Absatz 2

Die Regierung Irlands sieht sich nicht in der Lage, Ersuchen nach Artikel 11 Absatz 2 um
Durchbeförderungen von Häftlingen durch sein Gebiet zu bewilligen.

Artikel 21

Die Regierung Irlands behält sich das Recht vor, Artikel 21 nicht anzuwenden.

Artikel 22

Die Regierung Irlands wird Verurteilungen und nachfolgende Maßnahmen nach Artikel 22 nicht
bekanntgeben, ausgenommen in jenem Umfang, den die Organisation seines Strafregisters zuläßt.
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Erklärungen

Artikel 5 Absatz 1

Die Regierung Irlands behält sich das Recht vor, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um
Durchsuchung und Beschlagnahme von Gegenständen folgenden Bedingungen zu unterwerfen:

a) daß die dem Rechtshilfeersuchen zugrundeliegende strafbare Handlung sowie nach dem Rechte
des ersuchenden Staates als auch nach irischem Recht strafbar ist, und

b) daß die Erledigung des Rechtshilfeersuchens mit irischem Recht vereinbar ist.

Artikel 15 Absatz 1

Hinsichtlich der Regierung Irlands sind Bezugnahmen auf das „Justizministerium“ für die Zwecke
des Artikels 11 Absatz 2, Artikels 15 Absätze 1, 3 und 6, Artikels 21 Absatz 1 und Artikels 22
Bezugnahmen auf das Department of Justice.

Artikel 15 Absatz 6

In Übereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 6 gibt die Regierung Irlands bekannt, das
Rechtshilfeersuchen nach dem Übereinkommen an das Department of Justice zu richten sind.

Artikel 16 Absatz 2

In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 1 behält sich die Regierung Irlands das Recht vor zu
verlangen, daß Ersuchen und angeschlossene Schriftstücke mit einer beigefügten Übersetzung entweder
ins Irische oder ins Englische an sie gerichtet werden.

Artikel 24

In Übereinstimmung mit Artikel 24 betrachtet die Regierung Irlands für die Zwecke des
Übereinkommens die folgenden Behörden als Justizbehörden:

– das District Court;
– das Circuit Court;
– das High Court;
– ein Special Criminal Court;
– das Court of Criminal Appeal;
– das Supreme Court;
– der Attorney General of Ireland;
– der Director of Public Prosecutions;
– der Chief State Solicitor.

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat die Tschechische Republik am
19. November 1996 gemäß Art. 24 des Übereinkommens erklärt, daß die folgenden Behörden als
Justizbehörden zu betrachten sind:

Die Oberste Staatsanwaltschaft der Tschechischen Republik, die Kreis- und Bezirksanwaltschaften,
die Stadtstaatsanwaltschaft in Prag, das Justizministerium der Tschechischen Republik, die Kreis- und
Bezirksgerichte und das Stadtgericht in Prag.

Klima

46. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Zusatz-
protokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikationsurkunden zum Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in
Strafsachen (BGBl. Nr. 296/1983, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 613/1996)
hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Irland 28. November 1996
Tschechische Republik 19. November 1996

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde haben diese Staaten folgende Erklärungen
abgegeben:
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Irland :

Gemäß Art. 8 Abs. 2 behält sich Irland das Recht vor, Kapitel II und III nicht anzunehmen.

Tschechische Republik:

Gemäß Art. 8 sind folgende Behörden als Justizbehörden zu betrachten:

Die Oberste Staatsanwaltschaft der Tschechischen Republik, die Kreis- und Bezirksanwaltschaften,
die Stadtstaatsanwaltschaft in Prag, das Justizministerium der Tschechischen Republik, die Kreis- und
Bezirksgerichte und das Stadtgericht in Prag.

Klima

47. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des
Übereinkommens zur Verminderung der Staatenlosigkeit

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Beitrittsurkunden zum Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit (BGBl. Nr. 538/1974,
letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 385/1988) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Armenien 18. Mai 1994
Aserbaidschan 16. August 1996
Bosnien und Herzegowina 13. Dezember 1996
Lettland 14. April 1992
Libysch-Arabische Dschamahirija 16. Mai 1989

Klima


